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Norm

VfGG §85 Abs2 / Fremdenpolizei

Rechtssatz

Folge - Interessenabwägung

Ausweisung gemäß §17 Abs1 FremdenG.

Der Beschwerdeführer, der sich seit dem Jahre 1988 als Zeitungskolporteur im Bundesgebiet be;ndet, würde im Falle

der Abschiebung seine Beschäftigung verlieren und stünde vor dem wirtschaftlichen Nichts.
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